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Safetykonzept / Sicherheitslayout

Anlagen-Risikobewertung  mit Safexpert

Abschalt-/Freigabe-/Safetymatrix

Stellen Sie uns mit Ihrem Projekt auf die Probe?

Für Maschinen, die nach dem 20. Januar 2027 in den Verkehr
gebracht werden, gelten die Anforderungen der
Maschinenverordnung. Somit sind sie mit einer
Konformitätserklärung nach Maschinenverordnung zu versehen.

Die Maschinensicherheitsverordnung (MSV) regelt die
Sicherheitsanforderungen für Maschinen, um den Schutz von
Personen zu gewährleisten, die mit oder in der Nähe von Maschinen
arbeiten. Sie löst die EU-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) ab und
legt Vorschriften für das Inverkehrbringen, die Inbetriebnahme und
den Betrieb von Maschinen fest.

Wichtige Regelungsbereiche:

Grundlegende Sicherheitsanforderungen:
• Maschinen müssen sicher konstruiert und gebaut sein.
• Risiken müssen durch geeignete Schutzmaßnahmen minimiert 

werden.

Konformitätsbewertungsverfahren:
• Hersteller müssen sicherstellen, dass ihre Maschinen die 

Sicherheitsanforderungen erfüllen.
• Erstellung einer EG-Konformitätserklärung oder einer 

Einbauerklärung für unvollständige Maschinen.
• Anbringen der CE-Kennzeichnung als Nachweis der Konformität.

Technische Dokumentation:

• Hersteller müssen technische Unterlagen bereitstellen, um die 
Sicherheit der Maschine nachweisen zu können.

Betriebsanleitung und Warnhinweise:
• Maschinen müssen mit einer verständlichen und vollständigen 

Betriebsanleitung geliefert werden.
• Gefahren und Schutzmaßnahmen müssen klar gekennzeichnet 

sein.

Wir helfen Ihnen durch unsere Sicherheitsexperten die erforderlichen 
Dokumente fachgerecht und Normenkonform zu erstellen. Bei Bedarf 
sichten wir Ihren Produktionsanlagen der korrekten Funktion und 
geben Ihnen eine erste Einschätzung zur Beurteilung der 
Sicherheitsanforderungen.  

Wir geben Ihnen Hilfestellung zur Festlegung der notwendigen 
Maßnahmen zur Gefahrenvermeidung oder eine fachgerechte 
Zweitmeinung z.B.: zum Thema „relevante Änderung“.

Bei Bedarf helfen wir Ihnen bei der Auswahl der richtigen 
Sicherheitsausrüstung, erstellen Sicherheitskonzepte und 
unterstützen bei der Berechnung von Sicherheitsfunktionen 
(SISTEMA), sowie der Validierung / Verifizierung z.B. mittels Abschalt-
/Freigabe-/Safetymatrix.

Zum Nachweis der korrekten Funktion von Sicherheitsfunktionen 
liefern wir folgende Nachweise:
• F-Gesamtsignaturen aller konfigurierbaren Safety relevanten 

Bauteile 
• Beschreibung der Änderungen 
• Nachweis über die korrekte Hardwarekonfiguration sämtlicher 

Safety relevanter Hardware 
• Nachweis über die Einhaltung der geforderten Reaktionszeit je 

Sicherheitsfunktion Bestätigung der korrekten Funktion

Validierung der Sicherheitsfunktionen


